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B E S C H L U S S  
 

aus der 24. Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses 

am Dienstag, 26.03.2019 
 

 

 
Öffentliche Sitzung 
 

18.a Änderung des Gesellschaftsvertrages der Wohnbau Dinslaken 
GmbH 

16/909 DS 
1. Ergänzung 

  
Beschlussvorschlags: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt und der Rat beschließt die nachfolgend darge-
stellte Änderung des § 9 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Wohnbau Dinslaken GmbH 
und weist den Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Wohnbau Dinslaken an, der 
Änderung des Gesellschaftsvertrages der Wohnbau Dinslaken GmbH zuzustimmen: 
 
§ 9 Abs. 2 
Die regelmäßige Amtszeit des Aufsichtsrates beträgt jeweils fünf Jahre. Vor Beginn einer 
neuen Amtszeit kann die Amtszeit des Aufsichtsrates im Einzelfall durch Beschluss der 
Gesellschafterversammlung verkürzt werden, wobei die Amtszeit zumindest ein Jahr betra-
gen muss. Die regelmäßige Amtszeit endet mit dem Schluss der Gesellschafterversamm-
lung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Konstituierung des Auf-
sichtsrates beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitge-
rechnet wird. Bei einer Verkürzung der Amtszeit auf zwei bis vier Jahre gilt entspre-
chendes. Bei einjähriger Amtszeit endet diese mit dem Schluss der Gesellschafterver-
sammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr der Konstituierung beschließt. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
 




